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BEGRÜNDUNG 

(Erläutprungsbericht zum Bebauungsplan "Stadteinfahrt IMord - Teil II") 

Der Bebauungsplan "Stadteinfahrt IMard - Teil II" hat die Aufgabe, 

den mit GenEhmigungsuerfügung des Regierungspräsidiums Freiburg 

vom 27.7.1973 förmlich festgestellten Bebauungsplan "Stadteinfahrt 

fMnrd" für die Grundstücke, die in der eruiähnten Genehmigungsuerfügung 

van der Festsetzung des Bebauungsplanes ausgeschlossen wurden, 

planungsrechtlich zu ergänzen. 

Der seinerzeitige Ausschluß der Grundstücke Flurstück-rjr. ABS, 883 

und 882 aus der Genehmigung erfolgte, ueil dis aneinander grenzenden 

Grundstücke Flurst.-Nr. 888 als GeLuerbegebiet und Flurst.-Nr, 883 

und 882 als Allgemeines Uohngebiet ausgaiiiiesen waren. 

Das Regierungspräsidium hat seinerzeit darauf hingeuiesen, daß die 

in einem GE-Gebiet möglichen Immissionen so stark sein können, daß 

die BeLiohner im lüA-Gebiet erheblich beeinträchtigt werden konnten 

und hat diesbezüglich auf die üarnorm DIf\] 180D5 - Schallschutz im 

Städtebau - hingeuiEsen. 

Nach Rücksprachen zwischen der Stadtverwaltung und dem Regierungs- 

präsidium Freiburg ist deshalb das Allgemeine üJohngebiet in Misch- 

gebiet umgewandelt worden- 

Da auch der Eigentümer und Erwerber der Flurstücke Nr. 882 und 883 

im Rahmen der mit ihm geführten Besprechungen zugesichert hat, die 

Ausweisung der Flurstücke Nr. 882 und 883 als Mischgebiet anzu- 

erkennen und auf diesem Grundstück ein Bürohaus zu errichten, hat 

das Regierungspräsidium seinerzeit der Ausweisung "Mischgebiet" 

zugestimmt. 
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Der Bebauungsplan hdrd begrenzt: 

im Norden: durch die nördlichen Flurstücksgrenzen der 

Flurstücke Nr. 888, 863 und 852, 

im Dpten: durch die ästlichen Flurstücksgrenzen 

der Flurstücke Nr. 882 und 883, 

im Süden und Südbicsten durch die südlichen bzu. süduestlichEn 

Grundstücksgrenzen der Flurst.-Nr. 862, 

853, 690/6 und 888 und 

im Lüesten : durch die uestliehe Grundstücksgrenze 

des Flurstückes Nr. 868 

Im Bebauungsplan ist für den Abschluß der Schulze-Delitzsch-StraBe 

auf dem Flurstück Nr. 882 eine lilendeplattE ausgewiesen. 

Der vorhandene öffentliche Gehueg In der Grünzone entlang des 

Ziegelbachs, innerhalb des Baugebietes "Ziegeluiesen", der von Norden 

her ZL/ischen den Baugebieten "Lüöschhalde" und "Haßlach" verläuft, er- 

hält durch diese Planung seinen gewünschten Anschluß an die vorhan- 

denen und geplanten Gehuege der Innenstadt. 

Für die Bebauung der geuerblichen Bauflache auf dem Grundstück Flu- 

stück Nr, 886 ist durch Baugrenzen eine überhaubare Fläche bestimmt. 

Für die TeilflMchen der Flurstücke Nr, 882 und 683 ist aus den vor- 

erujähnten Gründen "Mischgebiet" ausgewiesen uorden. 

Innerhalb  der vorgesehenen Bauflächen ist eine Geschoßzahl von 

5 und 5 + ein zurückgesetztes DachgeschcQ als hochstzulässige Ge- 

schoßzahl festgesetzt, um die auch entlang der Bundesbahnstrecke 

bisher im Baugebiet "Goldener Bühl" vorgesehene höhere Geschoßzahl 

als städtebaulich erwünscht fortzusetzen. 
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Die im Bebauungsplan ausgeuiiesenen Leitungsrechte erfassen uorhandens 

Leitungen der Stadtiierke, der Stadt und der Bundespost. 

Die Garagen für die vorgesehene Bebauung des Mischgebietes sind aus 

gestalteTischen Gründen als Tiefgaragen vorgesehen. 

Die Kosten für die Anlage des FuBueges, des lüendeplatzes einschl. 

der Beleuchtung belaufen sich auf   ca.  DM 50,000,— 

Die Kosten für die Anlage der öffentlichen 

Grünflächen belaufen sich auf   ca.  DM 10.000,— 

Die Gesamtherstellungkosten belaufen sich 

danach auf ca.  DM 60,000,— 

Uillingen - Schwenningen, den 2. IG. 1975 

(Müller) 
Bürgermeister 
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